
	

Beitragsordnung des Vereins „dialogus – Kulturelle Vielfalt leben“ 
 
In der Gründungsversammlung des Vereins „dialogus – Kulturelle Vielfalt leben“ wurde seitens 
der Gründungsmitglieder am 25.04.2022 folgende Beitragsordnung festgelegt. 
 
§ 1 Beitragspflicht 
Die Mitglieder des Vereins „dialogus – Kulturelle Vielfalt leben“ haben einen Mitgliedsbeitrag zu 
entrichten. Grundsätzlich werden die Höhe und Fälligkeit von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt. 
Es gibt:  
- ordentliche Mitglieder, 
- Ehrenmitglieder und 
- fördernde Mitglieder. 
 
Der Verein behält sich vor, den Jahresbeitrag gemäß der aktuellen Wirtschaftslage und den 
satzungsmäßigen Gegebenheiten anzupassen. 
 
§ 2 Beitragshöhe 
Zur Gründungsversammlung am 25.04.2022 wurden folgende Beitragssätze beschlossen: 
 
a) Ordentliche Mitglieder: 120,00 € Jahresbeitrag 
b) Ehrenmitglieder: sind von jeglicher Beitragspflicht befreit 
c) fördernde Mitglieder: 120,00 € Jahresbeitrag als Privatperson > (50% Ermäßigung für Schüler  
     und Studenten) 
• 250,00 € Jahresbeitrag als gemeinnützige Einrichtung 
• 1.000,00 € Jahresbeitrag als Wirtschaftsunternehmen 
 
Für im laufenden Jahr eintretende Mitglieder errechnet sich der Beitrag anteilig der noch 
verbleibenden Monate, angebrochene Monate werden voll berechnet. 
Beim Austritt wird der Jahresbeitrag nicht zurückerstattet. 
 
§ 3 Beitragsfälligkeit und -zahlung 
Die Beiträge sind durch SEPA-Lastschriftverfahren oder Überweisung jährlich bis spätestens 
15.01. des jeweiligen Beitragsjahres zu entrichten. Sie werden je nach Vereinbarung mit dem 
Mitglied zum Fälligkeitstermin eingezogen bzw. müssen zu diesem überwiesen werden. 
Das Beitragskonto des Vereins ist:  
Volksbank Chemnitz 
IBAN: DE47 8709 6124 0197 2032 18 
BIC: GENODEF1MIW 
Verwendungszweck: Name Mitglied, Beitragsjahr 
 
Für jede Mahnung wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 € erhoben. 
Änderungen zu den persönlichen Daten im Rahmen eines SEPA-Lastschriftverfahrens sind dem 
Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 
 
§ 4 Inkraftsetzung 
Diese Beitragsordnung wurde am 25.04.2022 einstimmig von der 
Gründungsmitgliederversammlung beschlossen und tritt am 01.05.2022 in Kraft. 


